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BFH: Kein Halbabzugsverbot bei fehlenden Einkünften 

02.09.2009 

 

Nach dem heute vom BFH veröffentlichten Urteil ist der Abzug von Erwerbsaufwand im Zusam-

menhang mit Einkünften aus privaten Kapitalbeteiligungen nach § 17 EStG jedenfalls dann nicht 

durch das Abzugsverbot nach § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG begrenzt, wenn der Gesellschafter kei-

nerlei Einkünfte durch seine Beteiligung erzielt hat (25.6.2009, IX R 42/08). Fallen keine Be-

triebsvermögensmehrungen oder Einnahmen an, kommt es nämlich auch nicht zu einer hälfti-

gen Steuerbefreiung und die maßgebende Bedingung dafür, entsprechende Aufwendungen nur 

zur Hälfte zu berücksichtigen, tritt nicht ein. Der Auflösungsverlust müsste dann in vollem Um-

fang abziehbar sein.  

Gemäß § 3 Nr. 40c EStG ist die Hälfte der Einnahmen steuerfrei und die hiermit in wirtschaftli-

chem Zusammenhang stehenden Aufwendungen sind nur zur Hälfte abzuziehen. Denn nach § 

3c Abs. 2 Satz 1 EStG dürfen Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben, Veräuße-

rungskosten oder Werbungskosten nur zur Hälfte abgezogen werden, sofern sie mit § 3 Nr. 40 

EStG zugrunde liegenden Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen in wirtschaftlichem 

Zusammenhang stehen. Das gilt unabhängig davon, in welchem Veranlagungszeitraum die Be-

triebsvermögensmehrungen oder Einnahmen anfallen. Hintergrund: Bei steuerfreien Einnahmen 

soll kein doppelter steuerlicher Vorteil durch den zusätzlichen Abzug von unmittelbar mit diesen 

zusammenhängenden Aufwendungen erzielt werden (BFH 6.7.2005, XI R 61/04, BStBl II 2006, 

163). 

Fallen jedoch keine Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen an, kommt eine hälftige 

Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 40 EStG nicht in Betracht. Folgerichtig tritt die nach § 3c Abs. 2 

EStG maßgebende Bedingung nicht ein, entsprechende Aufwendungen nur zur Hälfte zu be-

rücksichtigen. Denn diese Vorschrift steht nicht in wirtschaftlichem Zusammenhang mit lediglich 

zur Hälfte anzusetzenden Einnahmen. Fließen keine Einnahmen zu, kommt § 3c Abs. 2 EStG 

nicht zur Anwendung: Mithin ist der Erwerbsaufwand in vollem Umfang abziehbar. Dies ent-

spricht dem Gesetzeszweck des Halbabzugsverbots, eine Doppelbegünstigung auszuschließen. 
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Darüber hinaus definiert die Anschaffungskosten § 17 EStG. Dies sind nach § 255 Abs. 1 HGB 

Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben. Dazu ge-

hören auch die nachträglichen Anschaffungskosten, neben verdeckten Einlagen auch Aufwen-

dungen auf die Beteiligung, wenn sie durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind und we-

der Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen noch Veräußerungskosten sind 

(BFH 4.3.2008, IX R 78/06, BStBl II 2008, 575). 

Die Grundsätze des Eigenkapitalersatzes sind auf Finanzierungshilfen eines Aktionärs in der 

Regel nur dann sinngemäß anzuwenden, wenn er mehr als 25 % der Aktien der Gesellschaft 

hält (BFH 2.4.2008, IX R 76/06, BStBl II 2008, 706). In einem solchen Fall kommt Finanzie-

rungshilfen des Aktionärs keine eigenkapitalersetzende Funktion zu. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


